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Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Bundesgesetz über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen 

Mit dem neuen Bundesgesetz sollen die Hamas, Tarn- und Nachfolgegruppierungen 
sowie Organisationen und Gruppierungen, die im Auftrag oder im Namen der Hamas 
handeln, verboten werden. Damit können die Behörden des Bundes und der Kantone 
wirksam gegen diese Organisationen und ihre Unterstützung in der Schweiz vorgehen. 
Das Verbot schafft zudem Rechtssicherheit für die Finanzintermediäre und trägt dazu 
bei, einen Missbrauch des Schweizer Finanzsystems durch die Hamas und verwandte 
Organisationen zu verhindern. Zusätzlich erhält der Bundesrat mit dem neuen Gesetz 
die Kompetenz, mit der Hamas verwandte Organisationen und Gruppierungen, die 
eine besondere Nähe zur Hamas haben und mit ihr in Zielsetzung, Führung oder Mit-
teln übereinstimmen, zu verbieten. Das Bundesgesetz soll auf 5 Jahre befristet wer-
den. 

Datum der Eröffnung: 21. Februar 2024 

Vernehmlassungsfrist: 28. Mai 2024 

Die Vernehmlassungsunterlagen sowie weitere Informationen, wie jene zu den 
Kontaktpersonen, sind elektronisch abrufbar unter:   
https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/12/cons_1 

27. Februar 2024 Bundeskanzlei  
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